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1. Satzung zur Änderung der 
Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 

der Gemeinde Pfarrweisach für den Gemeindeteil Lohr a. d. B. vom 06. Okt. 2008 

 
 

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Gemeinde 
Pfarrweisach eine 
 
 
 

1. Satzung zur Änderung 
der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung vom 06. Okt. 2008 

 
§ 1 

 
 
§ 10 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
 
Die Gebühr beträgt 0,20 €/m³ Abwasser. 

 
§ 2 

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Ebern/Pfarrweisach, 21. Dez. 2009 
Gemeinde Pfarrweisach 
 
 
 
 
Gez. Hermann Martin 
Erster Bürgermeister 
 
 
 
Bekanntmachungsvermerk: 
 
Diese Satzung wurde dadurch amtlich bekanntgemacht, dass sie am 21. Dez. 2009 in der 
Gemeindekanzlei Pfarrweisach und in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft 
Ebern, Rittergasse 3, ZiNr. 2.06 zur Einsichtnahme niedergelegt wurde. Der Hinweis auf die 
Niederlegung erfolgte durch Anschläge an allen gemeindlichen Bekanntmachungstafeln 
sowie durch Aushang an der Bekanntmachungstafel der Verwaltungsgemeinschaft Ebern. 
(Angebracht am 22. Dez. 2009, abgenommen am 22. Jan. 2009) 
 
Ebern/Pfarrweisach, 23. Dez. 2009 
Gemeinde Pfarrweisach 
 
 
 
Gez. Hermann Martin 



1. Bürgermeister 


